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Verein 
zur Förderung 

der Qualitätssicherung und Zertifizierung 
der Aus- und Fortbildung 

von Ingenieurinnen/Ingenieuren 
der Bauwerksprüfung 

 
VFIB e.V. 

 
Satzung 

Stand: 08.06.2021 1 

 
 
§ 1 Name, Sitz, Geschäftsjahr 

 
1. Der Verein führt den Namen: 

 
VFIB, Verein zur Förderung der Qualitätssicherung und Zertifizierung der Aus- und Fort- 
bildung von Ingenieurinnen/Ingenieuren der Bauwerksprüfung. 
 
Der Verein führt als Kurznamen: „Verein für Ingenieure der Bauwerksprüfung“ 

 
2. Er soll in das Vereinsregister eingetragen werden. Nach der Eintragung führt er zu sei- 

nem Namen den Zusatz „eingetragener Verein“, in der abgekürzten Form „e.V.“. 
 
3. Der Verein hat seinen Sitz in Bonn. 

 
4. Geschäftsjahr des Vereins ist das Kalenderjahr. 

 
 
§ 2 Zweck des Vereins, Gemeinnützigkeit 

 
1. Zweck des Vereins ist es, durch Gemeinschaftsarbeit der interessierten Kreise, zum 

Nutzen der Allgemeinheit, die Prüfung und Überwachung von Ingenieurbauwerken nach 
DIN 1076 zu fördern. 
Der Satzungszweck wird insbesondere verwirklicht durch Förderung der Aus- und Fort- 
bildung sowie Qualifizierung von Ingenieurinnen/Ingenieuren der Bauwerksprüfung. 
Zu diesem Zweck kann der Verein die Trägerschaft oder Mitträgerschaft für verschiede- 
ne Standorte in Deutschland, an denen Ausbildungs-, Fortbildungs- und Qualifizie- 
rungsmaßnahmen eingerichtet sind, bzw. zukünftig eingerichtet werden, übernehmen, 
die Einzelmaßnahmen koordinieren sowie Inhalte und Qualität derselben bestimmen. Die 
Anzahl der Ausbildungsstandorte wird auf fünf begrenzt, davon bieten aber höchstens 
vier Standorte einen Grundlehrgang an. 

 
2. Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke, im Sinne des 

Abschnitts „Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung. 
 
 
 
                                                 
1 Siehe Übersicht Satzungsänderungen in der Anlage 
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3. Der Verein ist selbstlos tätig; er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche 
Zwecke. 

 
4. Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet 

werden. Die Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln des Vereins. 
Die Mitgliederversammlung kann eine Vergütung der Mitglieder des Vorstands 
und des Beirats in Form des Erlasses von Tagungsgebühren sowie der 
Bewirtungskosten in Bezug auf vereinseigene Veranstaltungen beschließen. 

 
5. Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck des Vereins fremd sind, oder 

durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden. 
 
 
§ 3 Erwerb und Beendigung der Mitgliedschaft 

 
1. Ordentliche Mitglieder des Vereins können werden 

a) die Bundesrepublik Deutschland, vertreten durch den oder die jeweils fachlich zu-
ständigen Bundesminister 

 
b) die Länder der Bundesrepublik Deutschland, vertreten durch den oder die jeweils 

fachlich zuständigen Landesminister 
 

c) die Ingenieurkammern der Länder der Bundesrepublik Deutschland sowie die Bun- 
desingenieurkammer 

 
d) die Fortbildungseinrichtungen der Ingenieurkammern in den Ländern der Bundesre-

publik Deutschland 
 

e) die kommunalen Spitzenverbände des Bundes und der Länder 
 

f) Ausbildungsstandorte als Körperschaften öffentlichen Rechts oder als gemeinnützige 
Fortbildungseinrichtungen 

 
g)  Die Autobahn GmbH des Bundes. 

 
Mitglieder, die juristische Personen sind, können sich auch durch einen Bevollmächtig-
ten aus der jeweiligen Organisation vertreten lassen. 

 
2. Außerordentliche Mitgliedschaften ohne Stimmrecht sind zulässig. 

 
3. Die Mitgliedschaft wird schriftlich beantragt. Über den Antrag auf ordentliche Mitglied-

schaft entscheidet die Mitgliederversammlung mit 2/3 Mehrheit der anwesenden Stim-
men. Die Entscheidung über den Antrag auf außerordentliche Mitgliedschaft obliegt dem 
erweiterten Vorstand. Das Ergebnis wird dem Antragsteller schriftlich mitgeteilt. 

 
4. Die Mitgliedschaft endet durch Austritt aus dem Verein oder Ausschluss. Der Austritt 

kann unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von 6 Monaten zum Ende eines jeden Jah- 
res erklärt werden. Die Erklärung muss schriftlich gegenüber dem geschäftsführenden 
Vorstand erfolgen. 
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5. Ein Mitglied kann aus dem Verein ausgeschlossen werden, wenn es schuldhaft in grober 
Weise nachhaltig gegen die Interessen des Vereins verstößt oder in anderer Weise den 
Vereinszweck gefährdet. Über den Ausschluss beschließt die Mitgliederversammlung   
mit 2/3 Mehrheit der anwesenden Stimmen. Das auszuschließende Mitglied ist hierbei 
nicht stimmberechtigt. 
 

6. Das ausgeschlossene Mitglied erhält bei seinem Ausscheiden weder die geleisteten 
Beiträge zurück, noch hat es einen Anspruch auf das Vereinsvermögen oder auf Teil- 
nahme an den Einrichtungen des Vereins. 

7. Der Verein kann natürliche Personen, die herausragende Leistungen für den Verein 
erbracht haben, zu Ehrenmitgliedern ernennen. Die Mitgliederversammlung 
beschließt auf Vorschlag des Vorstands mit einer 2/3 Mehrheit der abgegebenen 
gültigen Stimmen die Ernennung von Ehrenmitgliedern. Mit der Ehrenmitgliedschaft 
verbunden ist das Recht, an den vereinseigenen Veranstaltungen kostenfrei 
teilzunehmen. Darüber hinaus ergeben sich keine Rechte und Pflichten gegenüber 
dem Verein. 

 
 
§ 4 Mitgliederbeiträge 

 
 
Von den Mitgliedern (Bund und Länder sind von den Beiträgen freigestellt) werden Jahresbei- 
träge erhoben (ggf. Umlagen), deren Höhe die Mitgliederversammlung mit 2/3 Mehrheit der an- 
wesenden Stimmen festsetzt. Die Mitgliedsbeiträge sind im ersten Quartal eines jeden Jahres 
zu zahlen. Sie sind auch dann in voller Höhe zu zahlen, wenn die Mitgliedschaft während des 
Jahres beginnt oder endet. Näheres bestimmt die Beitrags- und Gebührenordnung. Freiwillige 
Zuwendungen sind möglich. 

 
 
§ 5 Organe 

 
Die Organe des Vereins sind: 
a) Die Mitgliederversammlung 
b) Der Vorstand 
c) Der Beirat 

 
 
§ 6 Mitgliederversammlung 

 
1. Die Mitgliederversammlung tritt mindestens einmal im Jahr mit einer Ladungsfrist von 

4 Wochen unter Vorlage der Tagesordnung zusammen. Zu der Versammlung sind die 
Mitglieder des Beirats zuzuladen. 

 
2. Anträge zur Mitgliederversammlung müssen mindestens 10 Tage vor der 

Mitgliederversammlung dem Vorsitzenden des geschäftsführenden Vorstandes 
vorliegen. Ansonsten entscheidet die Mitgliederversammlung mit einfacher Mehrheit der 
anwesenden ordentlichen Mitglieder, ob die verspäteten Anträge am Ende der 
Tagesordnung behandelt werden. 
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3. Die Mitgliederversammlung wird durch den Vorstand nach Anhörung des Beirats schrift- 
lich einberufen. Sie ist darüber hinaus einzuberufen, wenn mind. 1/5 der Mitglieder die- 
ses unter Angabe des Zwecks und der Gründe verlangen (außerordentliche Mitglieder- 
versammlung). 

 
4. Die Mitgliederversammlung 

- bestimmt die Zielsetzung des VFIB 
- beschließt über alle Fragen bzgl. der Inhalte und Qualitätssicherung der angebote- 

nen Aus- und Fortbildungslehrgänge 
- beschließt die vom Beirat vorgeschlagene Prüfungsordnung 
- wählt den Vorstand 
- bestätigt den Beirat 
- beschließt auf Vorschlag des Vorstandes über die Aufnahme und den Ausschluss 

von Mitgliedern. 
- beschließt die Entlastung des geschäftsführenden Vorstands, den Haushalt und die 

Höhe der Beiträge sowie die Beitrags- und Gebührenordnung 
- beschließt auf Vorschlag des Vorstands nach Anhörung des Beirats über die Einrich- 

tung, die Bestellung und die Abberufung einer Geschäftsführung 
- beschließt Satzungsänderungen 
- beruft zwei Rechnungsprüfer. 

 
5. Die Mitgliederversammlung bestimmt einen Protokollführer. Von jeder Mitgliederver- 

sammlung ist ein Protokoll zu fertigen, das vom Protokollführer und dem Versammlungs- 
leiter zu unterschreiben ist. 

 
6. Mitglieder des Vorstands und Mitglieder des Beirats sind zur Teilnahme an jeder Mitglie- 

derversammlung berechtigt, auch wenn Beiratsmitglieder nicht Vereinsmitglieder sind. 
Sie können auch Anträge einbringen und zu jeden Tagesordnungspunkt Stellung neh- 
men. 

 
7. Für eine Satzungsänderung ist eine 2/3 Mehrheit der Stimmen aller ordentlichen Mitglie- 

der des Vereins erforderlich. Die Zustimmung der nicht erschienenen Mitglieder muss 
schriftlich erfolgen. 

 
8. Soweit in dieser Satzung nichts anderes geregelt ist, trifft die Mitgliederversammlung im 

Übrigen die Beschlüsse mit einfacher Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen. 
Stimmenthaltungen werden bei der Bestimmung der Mehrheit nicht mitgezählt. Die Mit- 
gliederversammlung ist nur beschlussfähig, wenn mindestens die Hälfte aller ordentli- 
chen Vereinsmitglieder anwesend ist. Beschlüsse können auch im schriftlichen oder 
elektronischen Verfahren (E-Mail) gefasst werden, wenn alle Mitglieder diesem Verfah- 
ren zustimmen. 

 
 
§ 7 Vorstand 

 
1. Der Vorstand gem. § 26 BGB (geschäftsführender Vorstand) besteht aus dem Vorsit- 

zenden, dem stellv. Vorsitzenden, sowie dem Schatzmeister. Je zwei der genannten 
Vorstandsmitglieder vertreten den Verein nach innen und nach außen gemeinsam. 
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2. Darüber hinaus gehören dem Vorstand bis zu 6 Beisitzer an. 
 
 
3. Die Mitglieder des Vorstands werden für 4 Jahre gewählt. Ausgeschiedene Vorstands- 

mitglieder werden durch Nachwahl eines neuen Vorstandsmitglieds in der nächsten Mit- 
gliederversammlung ersetzt. Sie amtieren für die noch verbleibende Amtszeit des aus- 
geschiedenen Vorstandsmitglieds. 

 
4. Vorstandsmitglieder, deren Amtszeit abgelaufen ist, bleiben im Amt, bis an ihre Stelle 

neue Vorstandsmitglieder gewählt sind und das Amt angenommen haben. Bei Aus- 
scheiden eines Vorstandsmitglieds vor Ablauf der Amtsdauer bilden die verbleibenden 
Mitglieder den Vorstand, bis für den Rest der Amtsdauer in der nächsten Mitgliederver- 
sammlung eine Ersatzwahl stattgefunden hat. Beim Ausscheiden des Vorsitzenden oder 
eines seiner Stellvertreter wählt der Vorstand bis zur Ersatzwahl aus seiner Mitte den 
Vorsitzenden oder Stellvertreter. 

5. Die Mitglieder des Vorstands gem. § 26 BGB (geschäftsführender Vorstand) werden 
grundsätzlich in geheimer Wahl je einzeln gewählt. Die Wahl der Beisitzer bestimmt eine 
zu erlassende Wahlordnung. 

 
6. Im Innenverhältnis trifft der Vorstand die notwendigen Entscheidungen nach Benehmen 

mit dem Beirat und nimmt die Interessen der Mitglieder zwischen den Mitgliederver- 
sammlungen wahr. Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn mindestens die Hälfte seiner 
Mitglieder anwesend ist. Bei der Beschlussfassung entscheidet die Mehrheit der abge- 
gebenen Stimmen. Beschlüsse können auch im schriftlichen oder elektronischen Verfah- 
ren (E-Mail) gefasst werden, wenn die Mehrheit der Mitglieder des Vorstandes diesem 
Verfahren zustimmt. Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des Vorsitzenden. 

 
7. Der Vorstand führt die Geschäfte des Vereins. Er kann sich zu diesem Zweck einer 

Geschäftsführung bedienen. 
 
8. Der Vorstand kann sich für seine Tätigkeit eine Geschäftsordnung geben. 

 
 
9. Der Vorstand gem. § 26 BGB (geschäftsführender Vorstand) bereitet alle Beschlüsse 

der Mitgliederversammlung vor und führt diese aus. 
 
10. Ort und Zeit der Vorstandssitzungen bestimmt der geschäftsführende Vorstand. Die Ein- 

berufungsfrist beträgt mindestens 1 Woche. Der Vorstand muss einberufen werden, 
wenn mindestens 3 seiner Mitglieder dies schriftlich unter Angabe einer Tagesordnung 
beantragen. 

 
 
§ 8 Beirat 

 
1. Der Beirat besteht aus besonders fachkundigen und erfahrenen Personen. Diese müs- 

sen nicht Mitglieder des Vereins sein. Ihm gehören mindestens an: 
a) Ein Vertreter der Bundesrepublik Deutschland, vertreten durch den oder die jeweils 

fachlich zuständigen Bundesminister 
b) je ein Vertreter aus der Landesverwaltung des Bundeslandes, in dem ein Ausbil- 

dungsstandort für Ingenieure/-innen der Bauwerksprüfung eingerichtet ist. 
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c) je ein Vertreter aus der Ingenieurkammer des Bundeslandes, in dem ein Ausbil- 
dungsstandort für Ingenieure/-innen der Bauwerksprüfung eingerichtet ist. 

d) Ein Vertreter der kommunalen Spitzenverbände 
e) Ein Vertreter der Bundesingenieurkammer. 

 
2. Bei Gründung des Vereins besteht der Beirat aus den Mitgliedern der Begleitgruppe so- 

wie den in der Gründungsversammlung bestätigten Personen. 
 
3. Der Beirat beruft seine Mitglieder selbst. Die Berufung erfolgt für eine 5 jährige 

Tätigkeit. Wiederberufungen sind zulässig. Der Beirat entscheidet mit 2/3 Mehrheit 
über die Auf- nahme weiterer Mitglieder im Beirat und über die weitere Berufung.Der 
Beirat berät Vorstand und Mitgliederversammlung in allen wichtigen Fragen der 
Vereinsarbeit. 

 
4. In allen Fragen der Inhalte und Qualitätssicherung der Ausbildungs- und Fortbildungs- 

lehrgänge, z.B. einer Prüfungsordnung sowie bei allen Satzungsänderungen, die den 
Beirat betreffen, besitzt der Beirat ein Vorschlags – und uneingeschränktes Vetorecht. 

 
5. Der Beirat tritt mind. einmal jährlich zusammen. 

 
6. Er fasst seine Beschlüsse mit einfacher Mehrheit. Eine Beschlussfassung im Umlaufver- 

fahren ist möglich. 
 
7. Vorsitzender des Beirats ist ein Vertreter aus einem der Fachministerien des Bundes 

oder der Länder. Er wird von den Mitgliedern des Beirats mit der einfachen Mehrheit der 
abgegebenen gültigen Stimmen für die Dauer von 5 Jahren gewählt. Stimmenthaltungen 
gelten als ungültige Stimmen. 

 
8. Kraft Amtes gehört dem Beirat der Vorsitzende des Vereins an. Er hat Rede- und An- 

trags-recht. 
 
9. Der Beirat kann sich für seine Arbeit eine Geschäftsordnung geben. 

 
 
§ 9 Eintragung 

 
Die Satzung wird vom geschäftsführenden Vorstand zur Eintragung in das Vereinsregister beim 
zuständigen Amtsgericht angemeldet. Sie tritt mit dem Tage ihrer Eintragung in Kraft. 

 
 
§ 10 Auflösung des Vereins 

 
1. Der Verein kann durch Beschluss der Mitgliederversammlung aufgelöst werden. Für die 

Auflösung des Vereins ist eine 3/4 Mehrheit der Stimmen aller ordentlichen Mitglieder 
des Vereins erforderlich. Eine Zustimmung kann schriftlich erfolgen. 

 
2. Die Liquidation erfolgt durch den geschäftsführenden Vorstand. 
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3. Bei Auflösung des Vereins oder bei Wegfall steuerbegünstigter Zwecke fällt das 
Vermögen des Vereins an eine juristische Person des öffentlichen Rechts oder eine 
andere steuerbegünstigte Körperschaft zwecks Verwendung für die Förderung der 
Wissenschaft und Forschung. 

 
 
Bonn, den 09.01.2008 Die Gründungsversammlung 

 
 
 
Die vorstehende Satzung wurde in der Gründungsversammlung vom 09.01.2008 beschlossen. 
Sie basiert auf der Fassung vom 20.11.2007 mit Ergänzungen vom 09.01.2008 
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Anlage: Satzungsänderungen 
 
 

26.02.2009: Änderung §3 (3) 
alt: 

 
neu: 

3. Die Mitgliedschaft wird schriftlich bean- 
tragt. Über den Antrag entscheidet die 
Mitgliederversammlung mit 2/3 Mehrheit 
der anwesenden Stimmen. Das Ergebnis 
wird dem Antragsteller schriftlich mitge- 
teilt. 

 

3. Die Mitgliedschaft wird schriftlich bean- 
tragt. Über den Antrag auf ordentliche 
Mitgliedschaft entscheidet die Mitglieder- 
versammlung mit 2/3 Mehrheit der anwe- 
senden Stimmen. Die Entscheidung 
über den Antrag auf außerordentliche 
Mitgliedschaft obliegt dem erweiterten 
Vorstand. Das Ergebnis wird dem 
Antragsteller schriftlich mitgeteilt. 

 
 
 

27.03.2014: Änderung §1 (1) 
alt: 

 
neu: 

1. Der Verein führt den Namen: 
 

VFIB, Verein zur Förderung der 
Qualitätssicherung und Zertifizierung der 
Aus- und Fortbildung von Ingenieurinnen/ 
Ingenieuren der Bauwerksprüfung. 

 

1. Der Verein führt den Namen: 
 

VFIB, Verein zur Förderung der 
Qualitätssicherung und Zertifizierung der 
Aus- und Fortbildung von Ingenieurinnen/ 
Ingenieuren der Bauwerksprüfung. 
 
Der Verein führt als Kurznamen: „Verein 
für Ingenieure der Bauwerksprüfung“ 

 
 
 

06.04.2017: Einfügen einer neuen  
Nummer § 6 (2); die bisherigen Nr. 2 
bis Nr. 7 werden zu den Nr. 3 bis Nr. 8  
alt: 

 
 
 
neu: 

 2. Anträge zur Mitgliederversammlung 
müssen mindestens 10 Tage vor der 
Mitgliederversammlung dem 
Vorsitzenden des geschäftsführenden 
Vorstandes vorliegen. Ansonsten 
entscheidet die Mitgliederversammlung 
mit einfacher Mehrheit der anwesenden 
ordentlichen Mitglieder, ob die 
verspäteten Anträge am Ende der 
Tagesordnung behandelt werden. 
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06.04.2017: Änderung §10 (3) 
alt: 

 
neu: 

3. Bei Auflösung des Vereins oder 
Entziehung der Rechtsfähigkeit fällt das 
Vereinsvermögen an eine gemeinnützige 
Körperschaft zur Förderung von 
Wissenschaft und Forschung. 

3. Bei Auflösung des Vereins oder bei 
Wegfall steuerbegünstigter Zwecke fällt 
das Vermögen des Vereins an eine 
juristische Person des öffentlichen 
Rechts oder eine andere 
steuerbegünstigte Körperschaft zwecks 
Verwendung für die Förderung der 
Wissenschaft und Forschung. 

11.04.2019: Änderung §2 (1) 
alt: 

 
neu: 

1. Zweck des Vereins ist es, durch 
Gemeinschaftsarbeit der interessierten 
Kreise, zum Nutzen der Allgemeinheit, 
die Prüfung und Überwachung von 
Ingenieurbauwerken nach DIN 1076 zu 
fördern. 
Der Satzungsweck wird insbesondere 
verwirklicht durch Förderung der Aus- 
und Fortbildung sowie Qualifizierung von 
Ingenieurinnen/Ingenieuren der 
Bauwerksprüfung. 
Zu diesem Zweck kann der Verein die 
Trägerschaft oder Mitträgerschaft für 
verschiedene Standorte in Deutschland, 
an denen Ausbildungs-, Fortbildungs- 
und Qualifizierungsmaßnahmen 
eingerichtet sind, bzw. zukünftig 
eingerichtet werden, übernehmen, die 
Einzelmaßnahmen koordinieren sowie 
Inhalte und Qualität derselben 
bestimmen. 

1. Zweck des Vereins ist es, durch 
Gemeinschaftsarbeit der interessierten 
Kreise, zum Nutzen der Allgemeinheit, 
die Prüfung und Überwachung von 
Ingenieurbauwerken nach DIN 1076 zu 
fördern. 
Der Satzungsweck wird insbesondere 
verwirklicht durch Förderung der Aus- 
und Fortbildung sowie Qualifizierung von 
Ingenieurinnen/Ingenieuren der 
Bauwerksprüfung. 
Zu diesem Zweck kann der Verein die 
Trägerschaft oder Mitträgerschaft für 
verschiedene Standorte in Deutschland, 
an denen Ausbildungs-, Fortbildungs- 
und Qualifizierungsmaßnahmen 
eingerichtet sind, bzw. zukünftig 
eingerichtet werden, übernehmen, die 
Einzelmaßnahmen koordinieren sowie 
Inhalte und Qualität derselben 
bestimmen. Die Anzahl der 
Ausbildungsstandorte wird auf fünf 
begrenzt, davon bieten aber höchstens 
vier Standorte einen Grundlehrgang an. 

11.04.2019: Änderung §4 
alt: 

 
neu: 

Von den Mitgliedern (Bund und Länder sind 
von den Beiträgen freigestellt) werden 
Jahresbeiträge erhoben (ggf. Umlagen), deren 
Höhe die Mitgliederversammlung mit 2/3 
Mehrheit der anwesenden Stimmen festsetzt. 
Die Mitgliedsbeiträge sind im ersten Quartal 
eines jeden Jahres zu zahlen. Sie sind auch 

Von den Mitgliedern (Bund und Länder sind 
von den Beiträgen freigestellt) werden 
Jahresbeiträge erhoben (ggf. Umlagen), deren 
Höhe die Mitgliederversammlung mit 2/3 
Mehrheit der anwesenden Stimmen festsetzt. 
Die Mitgliedsbeiträge sind im ersten Quartal 
eines jeden Jahres zu zahlen. Sie sind auch 
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dann in voller Höhe zu zahlen, wenn die 
Mitgliedschaft während des Jahres beginnt 
oder endet. Näheres bestimmt die 
Beitragsordnung. Freiwillige Zuwendungen 
sind möglich. 

dann in voller Höhe zu zahlen, wenn die 
Mitgliedschaft während des Jahres beginnt 
oder endet. Näheres bestimmt die Beitrags- 
und Gebührenordnung. Freiwillige 
Zuwendungen sind möglich. 

11.04.2019: Änderung §6 (4) 
alt: 

 
neu: 

4. Die Mitgliederversammlung 
- bestimmt die Zielsetzung des VFIB 
- beschließt über alle Fragen bzgl. der 

Inhalte und Qualitätssicherung der 
angebotenen Aus- und 
Fortbildungslehrgänge 

- beschließt die vom Beirat 
vorgeschlagene Prüfungsordnung 

- wählt den Vorstand 
- bestätigt den Beirat 
- beschließt auf Vorschlag des 

Vorstandes über die Aufnahme und den 
Ausschluss von Mitgliedern. 

- beschließt die Entlastung des 
geschäftsführenden Vorstands, den 
Haushalt und die Höhe der Beiträge 
sowie die Beitragsordnung 

- beschließt auf Vorschlag des Vorstands 
nach Anhörung des Beirats über die 
Einrichtung, die Bestellung und die 
Abberufung einer Geschäftsführung 

- beschließt Satzungsänderungen 
- beruft zwei Rechnungsprüfer. 

4. Die Mitgliederversammlung 
- bestimmt die Zielsetzung des VFIB 
- beschließt über alle Fragen bzgl. der 

Inhalte und Qualitätssicherung der 
angebotenen Aus- und 
Fortbildungslehrgänge 

- beschließt die vom Beirat 
vorgeschlagene Prüfungsordnung 

- wählt den Vorstand 
- bestätigt den Beirat 
- beschließt auf Vorschlag des 

Vorstandes über die Aufnahme und den 
Ausschluss von Mitgliedern. 

- beschließt die Entlastung des 
geschäftsführenden Vorstands, den 
Haushalt und die Höhe der Beiträge 
sowie die Beitrags- und 
Gebührenordnung 

- beschließt auf Vorschlag des Vorstands 
nach Anhörung des Beirats über die 
Einrichtung, die Bestellung und die 
Abberufung einer Geschäftsführung 

- beschließt Satzungsänderungen 
- beruft zwei Rechnungsprüfer. 

27.10.2020: Einfügen eines neuen  
Buchstaben g) in §1 (1);  
alt: 

 
 
neu: 

 g)  Die Autobahn GmbH des Bundes. 
08.06.2021: Änderung §2 (4) 
alt: 

 
neu: 

4. Mittel des Vereins dürfen nur für die 
satzungsmäßigen Zwecke verwendet 
werden. Die Mitglieder erhalten keine 
Zuwendungen aus Mitteln des Vereins. 

4. Mittel des Vereins dürfen nur für die 
satzungsmäßigen Zwecke verwendet 
werden. Die Mitglieder erhalten keine 
Zuwendungen aus Mitteln des Vereins. 
Die Mitgliederversammlung kann eine 
Vergütung der Mitglieder des Vorstands 
und des Beirats in Form des Erlasses von 
Tagungsgebühren sowie der 
Bewirtungskosten in Bezug auf 
vereinseigene Veranstaltungen 
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beschließen. 
08.06.2021: Einfügen einer neuen  
Nummer § 3 (7) 
alt: 

 
 
neu: 

 7. Der Verein kann natürliche Personen, die 
herausragende Leistungen für den Verein 
erbracht haben, zu Ehrenmitgliedern 
ernennen. Die Mitgliederversammlung 
beschließt auf Vorschlag des Vorstands 
mit einer 2/3 Mehrheit der abgegebenen 
gültigen Stimmen die Ernennung von 
Ehrenmitgliedern. Mit der 
Ehrenmitgliedschaft verbunden ist das 
Recht, an den vereinseigenen 
Veranstaltungen kostenfrei teilzunehmen. 
Darüber hinaus ergeben sich keine 
Rechte und Pflichten gegenüber dem 
Verein. 

 


